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Ursprüngliche Fassung  Vorgeschlagene Änderung  Begründung der Änderung 

§ 2 Gegenstand und Zweck des Unternehmens  

 Hinzufügung eines neuen Absatzes 3: „Die Gesell-

schaft ist im Rahmen der Wirtschaftsgrundsätze 

des § 109 GO NRW so zu führen, zu steuern und 

zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nach-

haltig erfüllt wird.“ 

Gemäß § 109 GO NRW müssen Unternehmen so 

geführt werden, dass der öffentliche Zweck nach-

haltig erfüllt wird. 

Die vorgeschlagene Ergänzung stellt sicher, dass 

die Gesellschaft ihren öffentlichen Auftrag gemäß 

den Vorgaben der Gemeindeordnung Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) wahrnimmt. Der Verweis 

auf § 109 GO NRW konkretisiert die wirtschaftli-

chen Grundsätze, unter denen kommunale Un-

ternehmen tätig sein dürfen. Zwar ist der Gesetz-

geber mangels Gesetzgebungskompetenz nicht 

berechtigt, auch Unternehmen in Privatrechts-

form zur Einhaltung dieser Grundsätze zu ver-

pflichten, wohl aber die beteiligten Kommunen 

(vgl. Gaß, in Burgi/Habersack, Handbuch Öffent-

liches Recht des Unternehmens, 1. Auflage 

2023, Rn. 123). Vor diesem Hintergrund dient 

diese Ergänzung im Gesellschaftsvertrag der 

rechtlichen Klarstellung und der Einhaltung kom-

munalrechtlicher Vorgaben. 



 
 
 
 
 

2 
 

§ 11 Gesellschafterversammlung 

 Hinzufügung eines neuen Absatzes 3: „Die Ge-

schäftsführung kann mit Zustimmung der Gesell-

schafter, die zusammen mehr als 50 % des Stamm-

kapitals auf sich vereinen, entscheiden, dass eine 

Gesellschafterversammlung insgesamt nur mittels 

Videokonferenz stattfindet und dass die Gesell-

schafter sämtliche ihrer Rechte insgesamt nur mit-

tels Videokonferenz ausüben können („virtuelle Ge-

sellschafterversammlung“). Die erforderliche Zu-

stimmung kann formlos erteilt werden; die Wahrung 

der Textform im Sinne des § 48 Abs. 1 Satz 2 

GmbHG ist nicht erforderlich.“ 

Hinzufügung eines neuen Absatzes 4: „Ohne vor-

herige Zustimmung können die Geschäftsführer 

entscheiden, dass die Gesellschafter, die dies wün-

schen, an einer im Übrigen als Präsenzveranstal-

tung einberufenen Gesellschafterversammlung mit-

tels Videokonferenz teilnehmen und ihre Rechte 

ausüben („hybride Gesellschafterversammlung“).“ 

Diese Ergänzung trägt der fortschreitenden Digi-

talisierung sowie den Erfahrungen aus der 

Corona-Pandemie Rechnung und ermöglicht 

eine flexiblere Gestaltung der Gesellschafterver-

sammlungen. Sie entspricht den Regelungen 

moderner Gesellschaftsverträge und erleichtert 

die Teilnahme der Gesellschafter. Die Möglich-

keit zur Abhaltung einer Gesellschafterversamm-

lung mittels Videokommunikation ist mittlerweile 

ausdrücklich in § 48 Abs. 1 Satz 2 GmbHG gere-

gelt. Mit dieser Novellierung der gesellschafts-

rechtlichen Vorgaben an die Durchführung von 

Gesellschafterversammlungen sollten nach der 

Gesetzesbegründung zum Entwurf eines Geset-

zes zur Ergänzung der Regelungen zur Umset-

zung der Digitalisierungsrichtlinie und zur Ände-

rung weiterer Vorschriften „rechtliche Unsicher-

heiten der bisherigen Rechtslage“ beseitigt wer-

den (BT-Drucksache 20/1672, S. 23). 

Die Aufnahme des Zustimmungserfordernisses 

ergibt sich ebenfalls aus § 48 Abs. 1 Satz 2 

GmbHG und ist dispositives Recht. Nach dem 

Willen des Gesetzgebers soll durch das 
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Zustimmungserfordernis zum Ausdruck gebracht 

werden, dass bei fehlender Grundlage im Gesell-

schaftsvertrag diese Versammlungsform keinem 

Gesellschafter aufgezwungen werden soll. Hierin 

liegt zugleich eine Wertentscheidung, dass in 

Fällen, in denen sich Diskussionsbedarf abzeich-

net, die Präsenzversammlung nach wie vor die 

zweckmäßige Versammlungsform darstellt (BT-

Drucksache 20/1672, S. 23). 

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, ist es 

nach unserer Auffassung – trotz des dispositiven 

Charakters der Norm – empfehlenswert, insofern 

nicht auf die Zustimmung zumindest der Hälfte 

der Gesellschafter zu verzichten (Breyer, in: 

Beck’sches Formularhandbuch GmbH-Recht, 2. 

Auflage 2024, Form B. I. 4). 

 Hinzufügung eines neuen Absatzes 5: „Bei hybri-

den und virtuellen Gesellschafterversammlungen 

haben die Geschäftsführer angemessene Vorkeh-

rungen zu treffen, damit alle Teilnehmer die Mög-

lichkeit haben, sich während der Versammlung 

wechselseitig in Bild und Ton wahrzunehmen. Es 

obliegt den Gesellschaftern, diese Möglichkeit zu 

nutzen und sich entsprechend technisch 

Die Aufnahme der vorgeschlagenen Regelung 

dient dem Zweck, dass durch die Geschäftsfüh-

rung sichergestellt wird, Vorkehrungen zu treffen 

und bereit zu halten, die den Gesellschaftern eine 

uneingeschränkte Teilnahme an hybriden und 

virtuellen Sitzungen ermöglichen (Breyer, in: 

Beck’sches Formularhandbuch GmbH-Recht, 

2. Auflage 2024, Form B. I. 4). 
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einzurichten. Alle weiteren technischen und sonsti-

gen Einzelheiten zur Abhaltung und Durchführung 

von hybriden und virtuellen Gesellschafterver-

sammlungen werden von den Geschäftsführern ge-

regelt.“ 

 Hinzufügung eines neuen Absatzes 6: „Die Vertre-

ter der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal 

in der Gesellschafterversammlung haben die Inte-

ressen der sie jeweils entsendenden Städte zu ver-

folgen. Sie sind an deren Ratsbeschlüsse und sei-

ner Ausschüsse gebunden und haben den Rat über 

alle Angelegenheiten von besonderer Bedeutung 

frühzeitig zu unterrichten. Die Unterrichtungspflicht 

besteht nur, soweit durch Gesetz nichts anderes 

bestimmt ist. Sie haben zudem über die zur Wahr-

nehmung des Vertretungsamtes sowie zur Beurtei-

lung und Überwachung der Geschäfte, die die Ge-

sellschaft betreibt, erforderliche betriebswirtschaft-

liche Sachkunde zu verfügen.“ 

Hinzufügung eines neuen Absatzes 7: „Die Rege-

lungen des § 113 GO NRW sind zu beachten.“ 

Vertreter der Städte müssen nach den kommu-

nalwirtschaftsrechtlichen Vorgaben in § 113 GO 

NRW die Interessen der Gemeinde verfolgen und 

an Ratsbeschlüsse gebunden sein. Diese Rege-

lung wurde durch das „Gesetz zur Einführung di-

gitaler Sitzungen für kommunale Gremien und 

zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ 

vom 13. April 2022 neu eingefügt. Ziel der Rege-

lung ist es, die Kompetenzen der kommunalen 

Vertreter in Aufsichtsgremien zu stärken und eine 

sachgerechte Wahrnehmung ihrer Überwa-

chungs- und Beurteilungsaufgaben zu gewähr-

leisten. 

Die vorgeschlagene Änderung setzt die zwingen-

den Vorgaben des § 113 Abs. 6 Satz 1 GO NRW 

im Gesellschaftsvertrag um. Durch die Aufnahme 

in den Gesellschaftsvertrag wird sichergestellt, 

dass die kommunalen Vertreter diesen Anforde-

rungen gerecht werden. 
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§ 12 Einberufung, Vorsitz der Gesellschafterversammlung 

Absatz 1: „Die Gesellschafterver-

sammlung wird durch eine/n Ge-

schäftsführer/in einberufen. Die Einbe-

rufung erfolgt schriftlich unter Mittei-

lung der Tagesordnung. Zwischen 

dem Tag der Absendung und dem Tag 

der Gesellschafterversammlung muss 

eine Frist von mindestens drei Wo-

chen liegen, den Tag der Absendung 

nicht mitgerechnet.“ 

 

Ergänzung des Absatzes 1: „Die Gesellschafterver-

sammlung wird durch eine/n Geschäftsführer/in 

einberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter 

Mitteilung der Tagesordnung. Die Einberufung er-

folgt per Brief, Telefax oder E-Mail unter Mitteilung 

von Ort, Zeit und Tagesordnung der Gesellschafter-

versammlung sowie bei hybriden Gesellschafter-

versammlungen der zur Teilnahme erforderlichen 

Zugangsdaten. Bei virtuellen Gesellschafterver-

sammlungen sind statt des Tagungsortes die zur 

Teilnahme erforderlichen Zugangsdaten mitzutei-

len. Zwischen dem Tag der Absendung und dem 

Tag der Gesellschafterversammlung muss eine 

Frist von mindestens drei Wochen liegen, den Tag 

der Absendung nicht mitgerechnet.“ 

Diese mit Blick auf die technische Durchführung 

von Versammlungen gebotene Ergänzung folgt 

den Neuerungen in § 11 Abs. 3 des Gesell-

schaftsvertrages und ermöglicht eine moderne 

und effiziente Kommunikation bei der Einberu-

fung von Gesellschafterversammlungen. Die Zu-

lassung der Einberufung in Textform ist zweck-

mäßige Ergänzung der Anpassung des Gesell-

schaftsvertrages an die Anforderungen moder-

ner Kommunikation. Zwar schreibt § 51 Abs. 1 

S. 1 GmbHG grundsätzlich die Einberufung mit-

tels eingeschriebenen Briefes vor, doch stehen 

die Ladungsformalitäten zur Disposition der Ge-

sellschafter (Altmeppen, in: Altmeppen, GmbHG, 

11. Auflage 2023, § 51 Rn. 2). 

§ 13 Beschlussfähigkeit, Stimmrecht und Beschlussfassung 

Absatz 4: „Mit Zustimmung aller Gesell-

schafter können Beschlüsse der Ge-

sellschafterversammlung auch auf 

schriftlichem Wege herbeigeführt wer-

den. Die Zustimmung gilt als erteilt, 

wenn kein Gesellschafter widerspricht. 

Schriftliche Beschlussfassungen sind 

Anpassung des Absatzes 4: „Mit Zustimmung aller 

Gesellschafter können Beschlüsse der Gesell-

schafterversammlung auch auf schriftlichem Wege 

herbeigeführt werden ohne Einberufung einer Ge-

sellschafterversammlung telefonisch, schriftlich 

oder per E-Mail gefasst werden. Die Zustimmung 

gilt als erteilt, wenn kein Gesellschafter 

Die Anpassung erfolgt im Hinblick auf die gesell-

schaftsrechtlichen Vorgaben nach § 48 Abs. 2 

GmbHG. Die Vorschrift sieht vor, dass neben der 

Abhaltung der Versammlung grundsätzlich auch 

die Beschlussfassung – ohne Einberufung – mit-

tels Textform möglich ist (Stelmaszcyk, in: 
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nicht zulässig, soweit sie das Gesetz 

zwingend ausschließt. Über das Ergeb-

nis der schriftlichen Abstimmung sind 

die Gesellschafter unverzüglich zu un-

terrichten.“ 

widerspricht. Schriftliche Beschlussfassungen sind 

nicht zulässig, soweit sie das Gesetz zwingend 

ausschließt. Über das Ergebnis der schriftlichen 

Abstimmung sind die Gesellschafter unverzüglich 

zu unter-richten. Zudem können Beschlüsse auch 

im gemischten Abstimmungsverfahren gefasst wer-

den, wenn durch einstimmigen Beschluss der ab-

wesenden Gesellschafter die Möglichkeit einer 

nachträglichen Stimmabgabe gegeben werden soll. 

Das Ergebnis der Abstimmung ist unverzüglich al-

len Gesellschaftern mitzuteilen. Dies gilt nicht, so-

weit das Gesetz eine Beurkundungspflicht vor-

sieht.“ 

Beck’sches Notar-Handbuch, 8. Auflage, § 31 

Rn. 524). 

§ 14 Aufgaben, Beschlüsse 

Absatz 3: „Die in Absatz 2 genannten 

Beschlüsse bedürfen der Zustimmung 

aller Gesellschafter.“ 

Anpassung des Absatzes 3: „Die in Absatz 2 ge-

nannten Beschlüsse bedürfen der Zustimmung al-

ler Gesellschafter Einstimmigkeit. Enthaltungen 

sind insoweit ohne Bedeutung.“ 

Dies ermöglicht der Gesellschafterversammlun-

gen Entscheidungen über wesentliche Entwick-

lungen auch dann durchzusetzen, wenn einzelne 

Gesellschafter sich der Stimme enthalten. 

 Hinzufügung eines neuen Absatzes 5: „Vertreter 

der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal 

dürfen einem Beschluss der Gesellschafterver-

sammlung, die zu einer wesentlichen Änderung des 

Gesellschaftszwecks oder einer sonstigen wesent-

lichen Änderung des Gesellschaftsvertrages nur 

Diese Ergänzung dient der Umsetzung von § 108 

Abs. 5 Satz 1 lit. a), b) und Satz 3 GO NRW. Die 

gesetzlichen Vorgaben sehen vor, dass zum ei-

nen für wesentliche Änderungen des Gesell-

schaftsvertrages die Zustimmung des Gemeinde-

rats erforderlich ist und zum anderen 
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nach vorheriger Zustimmung des Stadtrats zustim-

men. Als Vertreter der Städte gelten auch Ge-

schäftsführer, Vorstandsmitglieder und Mitglieder 

des Aufsichtsrates. Darüber hinaus dürfen die Ver-

treter der Städte Remscheid, Solingen und Wup-

pertal der Gründung einer anderen Gesellschaft 

oder einer anderen Vereinigung in einer Rechts-

form des privaten Rechts, einer Beteiligung sowie 

einer Erhöhung einer Beteiligung der Gesellschaft 

an einer anderen Gesellschaft oder einer anderen 

Vereinigung in einer Rechtsform des privaten 

Rechts nur zustimmen, wenn die Voraussetzungen 

des § 108 Satz 1 lit. a) GO NRW vorliegen.“ 

verschiedene Formen der Beteiligung der BSWG 

an anderen Gesellschaften und Vereinigungen 

des privaten Rechts nur unter bestimmten Vo-

raussetzungen zulässig ist. Die ausdrückliche 

Aufnahme in den Gesellschaftsvertrag dient der 

Klarstellung und dem Schutz der Gesellschaft vor 

(unzulässigen) Entscheidungen ohne die not-

wendige Zustimmung der beteiligten Gemeinde-

räte. 

Darüber hinaus werden mit der vorgeschlagenen 

Ergänzung des Gesellschaftsvertrages die weite-

ren Voraussetzungen des § 108 GO NRW abge-

bildet. Nach § 108 GO NRW darf eine Gemeinde 

Unternehmen in einer Rechtsform des privaten 

Rechts nur fortführen oder sich daran weiterhin 

beteiligen, wenn u.a.: 

• die Voraussetzungen des § 107 Abs. 1 Satz 1 

erfüllt sind (§ 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1), 

• ein angemessener Einfluss der Gemeinde gesi-

chert ist (§ 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6), 

• das Unternehmen auf den öffentlichen Zweck 

ausgerichtet wird (§ 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7) und 
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• die Gemeinde nicht zur unbestimmten Ver-

lustübernahme verpflichtet wird (§ 108 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 5). 

§ 15 Aufsichtsrat 

Absatz 5: „Die Räte der Städte können 

den von ihnen bestellten Mitgliedern 

des Aufsichtsrates Weisungen ertei-

len.“ 

Ergänzung des Absatzes 5: „Die Räte der Städte 

Remscheid, Solingen und Wuppertal können den 

von ihnen bestellten Mitgliedern des Aufsichtsrates 

Weisungen erteilen. Die Vertreter der Städte Rem-

scheid, Solingen und Wuppertal im Aufsichtsrat ha-

ben die Interessen der sie jeweils entsendenden 

Städte zu verfolgen. Sie sind an deren Ratsbe-

schlüsse und seiner Ausschüsse gebunden und ha-

ben den Rat über alle Angelegenheiten von beson-

derer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten. Die Un-

terrichtungspflicht besteht nur, soweit durch Gesetz 

nichts anderes bestimmt ist. Sie haben zudem über 

die zur Wahrnehmung des Vertretungsamtes sowie 

zur Beurteilung und Überwachung der Geschäfte, 

die die Gesellschaft betreibt, erforderliche betriebs-

wirtschaftliche Sachkunde zu verfügen.“ 

Die Ergänzung setzt die kommunalrechtlichen 

Vorgaben des § 113 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GO 

NRW um, die nicht nur für das Abstimmungsver-

halten in der Gesellschafterversammlung, son-

dern auch für Beschlussfassungen des Aufsichts-

rates Anwendung finden. 

§ 17 Aufsichtsratssitzungen, Beschlussfassung, Ausführung von Beschlüssen 

Absatz 3: „Sitzungen des Aufsichtsra-

tes werden von dem/der Vorsitzenden 

Anpassung des Absatzes 3: „Sitzungen des Auf-

sichtsrates werden von dem/der Vorsitzenden 

Die Änderung ermöglicht die Einberufung auch 

per E-Mail, was den modernen 
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einberufen, so oft es die Geschäfte er-

fordern. Jedes Aufsichtsratsmitglied so-

wie jedes Mitglied der Geschäftsfüh-

rung kann unter Angabe des Zwecks 

und der Gründe die Einberufung einer 

Aufsichtsratssitzung verlangen. Die 

Einberufung erfolgt schriftlich mit einer 

Frist von drei Wochen. In dringenden 

Fällen kann der/die Vorsitzende die 

Frist abkürzen und die Sitzung fern-

schriftlich, telegrafisch, mündlich, fern-

mündlich oder mittels elektronischer 

Medien (insbesondere E-Mail) einberu-

fen. Mit der Einberufung sind die Ge-

genstände der Tagesordnung und etwa 

vorliegende Beschlussvorschläge mit-

zuteilen.“ 

einberufen, so oft es die Geschäfte erfordern. Je-

des Aufsichtsratsmitglied sowie jedes Mitglied der 

Geschäftsführung kann können unter Angabe des 

Zwecks und der Gründe die Einberufung einer Auf-

sichtsratssitzung verlangen. Die Einberufung er-

folgt schriftlich mit einer Frist von drei Wochen per 

Brief, Telefax, oder E-Mail unter Mitteilung von Ort, 

Zeit und Tagesordnung und etwa vorliegender Be-

schlussvorträge sowie bei hybriden Aufsichtsrats-

sitzungen der zur Teilnahme erforderlichen Zu-

gangsdaten. In dringenden Fällen kann der/die Vor-

sitzende die Frist abkürzen und die Sitzung fern-

schriftlich, telegrafisch, mündlich, fernmündlich 

oder mittels elektronischer Medien (insbesondere 

E-Mail) einberufen. Mit der Einberufung sind die 

Gegen-stände der Tagesordnung und etwa vorlie-

gende Beschlussvorschläge mit-zuteilen. Bei virtu-

ellen Aufsichtsratssitzungen sind statt des Tagung-

sortes die zur Teilnahme erforderlichen Zugangs-

daten mitzuteilen.“ 

Kommunikationsanforderungen entspricht. Die 

vorgeschlagene Regelung knüpft aus Gründen 

der einheitlichen Handhabung und aus Zweck-

mäßigkeitserwägungen an korrespondierende 

Regelungen bezüglich der Gesellschafterver-

sammlung an. Die Umsetzung dieser vertragli-

chen Regelung entspricht auch den gesell-

schaftsrechtlichen Vorgaben, da die Einberufung 

des Aufsichtsrats in entsprechender Anwendung 

des § 110 AktG an keine spezifische Form ge-

bunden ist (Backhaus, in: Backhaus/Tielmann: 

Der Aufsichtsrat, 2. Auflage 2023, AktG § 110 

Rn. 20). 

Absatz 4: „Aufsichtsratssitzungen fin-

den am Ort der Gesellschaft, mit Zu-

stimmung der Mitglieder auch an jedem 

anderen Ort statt.“ 

Anpassung des Absatzes 4: „Aufsichtsratssitzun-

gen finden in der Regel am Ort der Gesellschaft, mit 

Zustimmung der Mitglieder auch an jedem anderen 

Ort statt. Der Vorsitzende kann mit Zustimmung der 

Mehrheit der Mitglieder entscheiden, dass eine 

Diese Änderungen tragen der fortschreitenden 

Digitalisierung und den Erfahrungen aus der 

Corona-Pandemie Rechnung und ermöglichen 

eine flexiblere Gestaltung der Aufsichtsratssit-

zungen. Sie entsprechen den Regelungen 
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Aufsichtsratssitzung insgesamt nur mittels Video-

konferenz stattfindet und dass die Gesellschafter 

sämtliche ihrer Rechte insgesamt nur mittels Vide-

okonferenz ausüben können („virtuelle Aufsichts-

ratssitzung“). Die erforderliche Zustimmung kann 

formlos erteilt werden; die Wahrung der Textform 

im Sinne des § 48 Abs. 1 Satz 2 GmbHG ist nicht 

erforderlich.“ 

Hinzufügung eines neuen Absatzes 5: „Ohne vor-

herige Zustimmung kann der Vorsitzende entschei-

den, dass die Mitglieder, die dies wünschen, an ei-

ner im Übrigen als Präsenzveranstaltung einberu-

fenen Aufsichtsratssitzung mittels Videokonferenz 

teilnehmen und ihre Rechte ausüben („hybride Auf-

sichtsratssitzung“).“ 

Hinzufügung eines neuen Absatzes 6: „Bei der hyb-

riden und virtuellen Aufsichtsratssitzung hat der 

Vorsitzende angemessene Vorkehrungen zu tref-

fen, damit alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, 

sich in Bild und Ton wahrzunehmen. Es obliegt den 

Mitgliedern, diese Möglichkeit zu nutzen und sich 

technisch einzurichten. Alle weiteren technischen 

und sonstigen Einzelheiten zur Abhaltung und 

Durchführung von hybriden und virtuellen 

moderner Gesellschaftsverträge und erleichtern 

die Teilnahme der Mitglieder. 

Unter den vorgenannten Gründen und um ein-

heitliche Struktur sicherzustellen, soll diese Mög-

lichkeit auch für den Aufsichtsrat der BSWG be-

stehen. Mit dem Zustimmungserfordernis aller 

Mitglieder wird sichergestellt, dass die Präsenz-

veranstaltung die übliche Form bleibt. Das Zu-

stimmungserfordernis trägt dem Umstand Rech-

nung, dass nach dem Willen des Gesetzgebers 

Präsenz- und Videokonferenzen durch die Neu-

regelung gerade nicht gleichgestellt werden soll-

ten, da sie sich in ihrer Qualität deutlich voneinan-

der unterscheiden (BT-Drs. 14/4051, 12). 

Die Modalitäten sind im aktuellen Entwurf gleich-

lautend zu denen der Gesellschafterversamm-

lung formuliert. Dies dient dem Zweck, einen in-

haltlichen und sprachlichen Gleichlauf der Anfor-

derungen sicherzustellen. 
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Gesellschafterversammlungen werden von den 

Geschäftsführern geregelt.“ 

Dies führt zu einer Verschiebung der Absätze 5, 6, 

8, 9 und 10 in der bisherigen Fassung. Die entspre-

chenden Regelungen sind nunmehr in den Absät-

zen 7, 8, 9, 10 und 12 enthalten. 

Absatz 6: „Der/die Vorsitzende kann 

eine von ihm/ihr einberufene Sitzung 

oder Beschlussfassung über einzelne 

oder sämtliche Punkte der Tagesord-

nung unterbrechen oder vertagen. Falls 

bei einer Sitzung nicht alle Mitglieder 

des Aufsichtsrates anwesend sind oder 

nicht schriftliche Stimmabgaben über-

reichen lassen (Abs. 7), ist die Sitzung 

oder Beschlussfassung zu vertagen, 

soweit mindestens ein Viertel der anwe-

senden Mitglieder dies beantragen. 

Vertagungen für mehr als zwei Monate 

sind unzulässig. Eine zweimalige Verta-

gung der Beschlussfassung über den-

selben Tagesordnungspunkt ist unzu-

lässig.“ 

Anpassung des Absatzes 8 (vormals Absatz 6): 

„Der/die Vorsitzende kann eine von ihm/ihr einbe-

rufene Sitzung oder Beschlussfassung über ein-

zelne oder sämtliche Punkte der Tagesordnung un-

terbrechen oder vertagen. Falls bei einer Sitzung 

nicht alle Mitglieder des Aufsichtsrates anwesend 

sind oder nicht schriftliche Stimmabgaben überrei-

chen lassen (Abs. 7 Absatz 11), ist die Sitzung oder 

Beschlussfassung zu vertagen, soweit mindestens 

ein Viertel der anwesenden Mitglieder dies beantra-

gen. Vertagungen für mehr als zwei Monate sind 

unzulässig. Eine zweimalige Vertagung der Be-

schlussfassung über denselben Tagesordnungs-

punkt ist unzulässig.“ 

Der Verweis auf § 17 Abs. 7 wird durch den Ver-

weis auf § 17 Abs. 11 ersetzt. Die Anpassung 

folgt der aktualisierten Struktur der Regelung. 
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Absatz 7: „Ein abwesendes Aufsichts-

ratsmitglied kann an der Beschlussfas-

sung dadurch teilnehmen, dass es 

seine schriftliche Stimmabgabe durch 

ein anderes Aufsichtsratsmitglied über-

reichen lässt.“ 

Anpassung des Absatzes 11 (vormals Absatz 7): 

„Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann an der 

Beschlussfassung dadurch teilnehmen, dass es 

seine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes 

Aufsichtsratsmitglied überreichen lässt. Abwe-

sende Aufsichtsratsmitglieder können in entspre-

chender Anwendung von § 108 Abs. 3 Aktiengesetz 

(AktG) an der Beschlussfassung teilnehmen. Dies 

gilt nicht, soweit das Gesetz eine Beurkundungs-

pflicht vorsieht.“ 

Das AktG geht vom Grundsatz der Beschlussfas-

sung in Sitzungen aus. Nach der früheren Rege-

lung in § 108 Abs. 4 AktG a.F. waren schriftliche, 

telegrafische oder fernmündliche Beschlussfas-

sungen nur zulässig, wenn kein Mitglied diesem 

Verfahren widersprochen hat. Diese Bestimmung 

wurde durch das am 25.01.2001 in Kraft getre-

tene Gesetz zur Namensaktie und zur Erleichte-

rung der Stimmrechtsausübung (Namensaktien-

gesetz - NaStraG) geändert, vor allem, um das 

AktG für die neuen Kommunikationsmedien zu 

öffnen. § 108 Abs. 4 AktG sieht nunmehr vor, 

dass schriftliche, fernmündliche oder andere ver-

gleichbare Formen der Beschlussfassung nur zu-

lässig sind, wenn kein Mitglied diesem Verfahren 

widerspricht, jedoch vorbehaltlich einer näheren 

Regelung durch die Satzung oder eine Ge-

schäftsordnung des Aufsichtsrats. Damit wurde 

die Beschlussmöglichkeit auf „vergleichbare For-

men“ erweitert. Damit besteht nach dem AktG 

Flexibilität auch für künftige technische Entwick-

lungen. 

Nach § 108 Abs. 4 AktG ist die Abhaltung der Auf-

sichtsratssitzung auch mittels elektronischer 

Kommunikationsmittel zulässig. Sie stehen der 
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Sitzung vor Ort jedoch nicht gleich, weshalb ihre 

Zulässigkeit nur unter den Voraussetzungen des 

§ 108 Abs. 4 AktG möglich sein soll (Habersack, 

in: Münchener Kommentar zum AktG, 6. Auflage 

2023, § 108 Rn. 16). 

§ 19 Bergischer Rat 

Absatz 4: „Der Bergische Rat spricht 

Empfehlungen an den Aufsichtsrat hin-

sichtlich folgender Aufgabenfelder und 

Bereiche aus:  

- Feststellung des Jahresab-

schlusses, des Wirtschaftsplans 

und der fünfjährigen Finanzpla-

nung, des Lageberichts und der 

Gewinnverwendungen, […]“ 

 

Anpassung des Absatzes 4: „Der Bergische Rat 

spricht Empfehlungen an den Aufsichtsrat hinsicht-

lich folgender Aufgabenfelder und Bereiche aus:  

- Feststellung des Jahresabschlusses, des 

Wirtschaftsplans und der fünfjährigen Fi-

nanzplanung, des Lageberichts und der Ge-

winnverwendungen, […]“ 

Die Einschränkung der Zuständigkeiten des Ber-

gischen Rats (Streichung des Wirtschaftsplans) 

erfolgt auf Wunsch der BSWG; sie steht im Er-

messen der Gesellschaft. 

Für den Bergischen Rat wird über den Verweis in 

§ 19 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages sicherge-

stellt, dass die Regelungen über die digitale Sit-

zungsführung auch für diesen Anwendung fin-

den. 

§ 21 Beirat  

Absatz 5: „Die Sitzungen werden vom 

Vorsitzenden einberufen. § 17 Abs. 1, 

Absatz 3 Sätze 1, 3 bis 5, Absatz 5, Ab-

satz 8 Satz 1, Absatz 9 Satz 1 und 

Anpassung des Absatzes 5: „Die Sitzungen werden 

vom Vorsitzenden einberufen. § 17 Abs. 1, Absatz 

3 Sätze 1, 3 bis 5 und 4, Absatz 5, Absatz 8 Satz 1, 

Absatz 9 Satz 1 und Absatz 10 Absatz 6, Absatz 10 

Die Neufassung erfolgt aus zwei Gründen. Zum 

einen stellt sie sicher, dass die bisherigen Ver-

weise auf den § 17 des Gesellschaftsvertrages 

weiterhin ihre Gültigkeit behalten. Zum anderen 
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Absatz 10 sowie § 18 gelten für den 

Beirat entsprechend. Wenigstens ein-

mal pro Geschäftsjahr findet eine ge-

meinsame Sitzung des Aufsichtsrats 

und des Beirats statt, in der strategi-

sche Themen, insbesondere die Jah-

resplanung, beraten werden.“ 

Satz 1, Absatz 11 Satz 1 und Absatz 13 sowie § 18 

gelten für den Beirat entsprechend. Wenigstens 

einmal pro Geschäftsjahr findet eine gemeinsame 

Sitzung des Aufsichtsrats und des Beirats statt, in 

der strategische Themen, insbesondere die Jahres-

planung, beraten werden.“ 

ermöglicht sie die digitale Sitzungsführungen 

auch für den Beirat. 

Der aktuelle Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass 

nur bestimmte Regelungen des § 17 über die Auf-

sichtsratssitzungen auch für den Beirat Anwen-

dung finden sollen. Dies betrifft die Durchführun-

gen in Sitzungen, die Regelungen über die Ein-

berufung, die Vorbereitung durch den Vorsitzen-

den, zur Beschlussfähigkeit und der notwendigen 

Mehrheit sowie die Vertretung durch Dritte. Die 

Verweise wurden im aktuellen Entwurf dement-

sprechend an die neue Struktur des § 17 ange-

passt. Zudem verweist die Norm zusätzlich auf 

die neu ergänzten Absätze 5 und 6, die es dem 

Beirat ermöglichen, Sitzungen ebenfalls virtuell 

durchzuführen. 

Zur Klarstellung werden die vorgeschlagenen An-

passungen nachfolgend synoptisch dargestellt: 

Verweise in aktuel-
ler Satzung  

Entsprechende 
Regelungen im 
Entwurf  

§ 17 Abs. 1  § 17 Abs. 1  
§ 17 Abs. 3 S. 1  § 17 Abs. 3 S. 1  
§ 17 Abs. 3 S. 3 bis 5  § 17 Abs. 3 S. 3 

und 4  
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Keine Entsprechung  § 17 Abs. 5 und 6  
§ 17 Abs. 5  § 17 Abs. 9  
§ 17 Abs. 8 S. 1  § 17 Abs. 10 S. 1  
§ 17 Abs. 9 S. 1  § 17 Abs. 11 S. 1  
§ 17 Abs. 10  § 17 Abs. 13  
§ 18  § 18  

 

§ 24 Wirtschaftsplan und Finanzplanung 

Absatz 4 Satz 1: „Die Geschäftsführung 

erstellt für jedes abgelaufene Quartal in-

nerhalb von sechs Wochen nach Ablauf 

des Quartals einen Bericht, in dem die 

quartalsanteiligen Planvorgaben den 

tatsächlichen Quartalsergebnissen ge-

genübergestellt werden.“ 

 Anpassung des Absatzes 4: „Die Geschäftsfüh-

rung erstellt für jedes abgelaufene Quartal inner-

halb von sechs vier Wochen nach Ablauf des 

Quartals einen Bericht, in dem die quartalsanteili-

gen Planvorgaben den tatsächlichen Quartalser-

gebnissen gegenübergestellt werden.“ 

Vor dem Hintergrund, dass der Deutsche Public 

Governance Musterkodex in Ziff. 95 eine Vorlage 

innerhalb von 14 Arbeitstagen vorsieht, empfiehlt 

sich eine Verkürzung der Frist auf vier Wochen. 

Diese Anpassung stellt einen sinnvollen Kompro-

miss dar, der einerseits der geforderten zeitna-

hen Berichterstattung gerecht wird und anderer-

seits ausreichend Raum für eine sorgfältige Da-

tenerfassung und Analyse lässt. 

§ 26 Jahresabschluss, Lagebericht  

Absatz 1: „Jahresabschluss und Lage-

bericht sind in entsprechender Anwen-

dung des Dritten Buchs des Handelsge-

setzbuches für große Kapitalgesell-

schaften innerhalb von drei Monaten 

nach Ablauf des Geschäftsjahres durch 

die Geschäftsführung aufzustellen und 

dem Abschlussprüfer zur Prüfung 

Neufassung des Absatzes 1: „Jahresabschluss 

und Lagebericht sind in entsprechender Anwen-

dung des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuches 

für große Kapitalgesellschaften innerhalb von drei 

Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres durch 

die Geschäftsführung aufzustellen und dem Ab-

schlussprüfer zur Prüfung vorzulegen. Im Lagebe-

richt oder im Zusammenhang damit ist auch zur 

Eine Anpassung an § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 n.F. 

GO NRW erfolgt auf Wunsch der Gesellschafter 

ausdrücklich nur im Hinblick auf den Nachhaltig-

keitsbericht. 

Der Formulierung des § 26 Abs. 1 liegt der Be-

schluss des Rates der Stadt Wuppertal vom 

11.11.2024 (Drs. VO/1125/24) über einen 
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vorzulegen. Im Lagebericht oder im Zu-

sammenhang damit ist auch zur Einhal-

tung der öffentlichen Zwecksetzung und 

zur Zweckerreichung Stellung zu neh-

men.“ 

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur 

Zweckerreichung Stellung zu nehmen. Für die Auf-

stellung und Prüfung des Jahresabschlusses gel-

ten die Vorschriften des Dritten Buches des Han-

delsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften ent-

sprechend. Mit dem Jahresabschluss ist ein Lage-

bericht aufzustellen. Unabhängig von der Zuord-

nung der Gesellschaft zu einer Größenklasse nach 

§ 267 HGB haben sich die Anforderungen für Auf-

stellung und Prüfung von Jahresbilanz, Gewinn- 

und Verlustrechnung sowie Anhang abweichend 

von der gesetzlichen Regelung an den strengeren 

Vorgaben für große Kapitalgesellschaften zu ori-

entieren. Dies gilt nicht für die Regelungen zum La-

gebericht. Insbesondere ist die Gesellschaft nicht 

zur Erweiterung des Lageberichtes um einen 

Nachhaltigkeitsbericht verpflichtet, soweit sich 

eine solche Pflicht nicht aus gesetzlichen Regelun-

gen oder Vorgaben seitens der Gesellschafter 

ergibt. Die Geschäftsführung hat innerhalb von 

drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres 

den Jahresabschluss (Jahresbilanz, Gewinn- und 

Verlustrechnung und Anhang) sowie den Lagebe-

richt aufzustellen und dem/der Abschlussprüfer/in 

vorzulegen. Die Inhalte des Lageberichtes werden 

durch die Gesellschafterversammlung festgelegt, 

Formulierungsvorschlag zur Änderung der Ge-

sellschaftsverträge und Satzungen bezüglich der 

Befreiung von der Nachhaltigkeitsberichtserstat-

tung zugrunde. 

§ 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 GO NRW a.F. sah bis-

her vor, dass Unternehmen einer Gemeinde un-

abhängig von ihrer Größe ihren Jahresabschluss 

nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches 

für große Kapitalgesellschaften aufzustellen ha-

ben. Nach der Novellierung dieser Regelung ver-

zichtet die Neufassung auf den Verweis auf die 

großen Kapitalgesellschaften. Damit gelten seit 

der Änderung auch für öffentliche Unternehmen 

die Vorschriften, die für nichtöffentliche Unter-

nehmen nach dem Dritten Buch des Handelsge-

setzbuches für Kapitalgesellschaften gelten. 

Durch die Änderung des § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 

GO NRW sollten nach dem Willen des Gesetzge-

bers entsprechende Spielräume bei der Gestal-

tung der Jahresabschlüsse und Lageberichte er-

öffnet werden. Zudem dient die Erleichterung 

auch der Bürokratieentlastung der Gemeinden 

(LT-Drs. 18/7188, S. 79). 
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soweit sich diese nicht bereits aus Gesetz oder 

diesem Gesellschaftsvertrag ergeben.“ 

Rechtliche Bedenken gegen die Ausnahme (nur) 

hinsichtlich des Nachhaltigkeitsberichts bestehen 

vor diesem Hintergrund nach unserer Ansicht 

nicht. 

Gemäß § 286 Abs. 3 HGB ist die Berichterstat-

tung über nichtfinanzielle Leistungsindikatoren – 

zu denen auch der Nachhaltigkeitsbericht zählt – 

nur für große Kapitalgesellschaften zwingend. 

§ 108 Abs. 1 Nr. 8 GO NRW n.F. verzichtet auf 

den Verweis auf große Kapitalgesellschaften. 

Demzufolge sind die sich aus § 286 Abs. 3 HGB 

ergebenden Pflichten nicht mehr zwingend auch 

für Unternehmen in einer Gemeinde zu beachten. 

Die Gemeinde ist demnach in der konkreten Aus-

gestaltung der Anforderungen an den Jahresab-

schluss in den Grenzen des § 108 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 8 GO NRW frei. § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 GO 

NRW statuiert lediglich einen Mindeststandard 

(„gewährleistet ist“). Die konkrete Ausgestaltung, 

d.h. das gewünschte Maß an Kontrolle und 

Transparenz, soll nun stärker als bisher von der 

gemeindlichen Entschließung abhängen, wobei 

das Gesetz hierfür die entsprechenden Spiel-

räume bereithält. 
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Dies bedeutet, dass die öffentlichen Eigentümer 

– über den Gesellschaftsvertrag – die konkrete 

Ausgestaltung des Jahresabschlusses bestim-

men können. 

Demzufolge besteht nach unserer Rechtsaufas-

sung ein Gestaltungsspielraum dahingehend, die 

besonderen Anforderungen an große Kapitalge-

sellschaften dem Grunde nach aufrecht zu erhal-

ten und gleichzeitig auf die Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung des § 286 Abs. 3 HGB zu verzich-

ten. Es macht insofern keinen Unterschied, ob die 

beteiligten Städte sich dazu entscheiden, durch 

entsprechende Änderung des Gesellschaftsver-

trages, generell den Verweis auf die großen Ka-

pitalgesellschaften zu streichen, oder nur auf ein-

zelne Aspekte zu verzichten. In beiden Fällen 

machen sie von ihrer gemeindlichen Entschlie-

ßung Gebrauch, die durch die Neuregelung stär-

ker als bisher Berücksichtigung finden soll. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Ände-

rungen im Zusammenhang mit der neuen 

Rechtslage nach Ansicht des Ministeriums für 

Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung 

des Landes Nordrhein-Westfalen in der Regel als 
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wesentliche Änderung im Sinne des §§ 115 

Abs. 1 a) GO NRW, 108 Abs. 5 b) eine Anzeige-

pflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde auslö-

sen. 

Absatz 2: „Die Prüfung des Jahresab-

schlusses und Lageberichtes umfasst 

auch die Prüfung und Berichterstattung 

nach § 53 (1) Ziffer 1 und 2 HGrG. Die 

Geschäftsführer/innen haben den Jah-

resabschluss, den Lagebericht und den 

Prüfungsbericht des Abschlussprüfers 

unverzüglich den Gesellschaftern zuzu-

leiten.“ 

Ergänzung des Absatzes 2: „Die Prüfung des Jah-

resabschlusses und Lageberichtes umfasst auch 

die Prüfung und Berichterstattung nach § 53 (1) 

Ziffer 1 und 2 HGrG. Der Entwurf des Jahresab-

schlusses sowie der Entwurf des Prüfungsberichts 

sind den Beteiligungsmanagements nach Erstel-

lung zur Kenntnis zu geben. Die Geschäftsfüh-

rer/innen haben den Jahresabschluss, den Lage-

bericht und den Prüfungsbericht des Abschluss-

prüfers unverzüglich den Gesellschaftern zuzulei-

ten.“ 

Die Ergänzung erfolgt auf Wunsch der Stadt So-

lingen.  

Absatz 5: „Die Gesellschaft veröffent-

licht im Anhang zum Jahresabschluss 

individualisiert die Bezüge von Ge-

schäftsführung, des Aufsichtsrates, des 

Bergischen Rates, des Beirates oder ei-

ner ähnlichen Einrichtung gemäß der 

Fassung des § 108 GO NRW durch das 

Transparenzgesetz NRW.“ 

Anpassung und Ergänzung des Absatzes 5: „Die 

Gesellschaft veröffentlicht im Anhang zum Jahres-

abschluss die Gesamtbezüge der Geschäftsfüh-

rung, des Aufsichtsrates, des Bergischen Rates, 

des Beirates oder einer ähnlichen Einrichtung ge-

mäß der Fassung des § 108 GO NRW durch das 

Transparenzgesetz NRW gemäß § 285 Nr. 9 HGB. 

Die Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB ist ausge-

schlossen.“ 

Individualisierte Offenlegung ist nach Streichung 

des § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 GO NRW durch das 

3. NKF entfallen. Die Änderung verweist auf 

§ 285 Nr. 9 HGB und verpflichtet damit nur zur 

Veröffentlichung der Gesamtbezüge unter Aus-

schluss der Anwendbarkeit des § 286 Abs. 4 

HGB. 
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§ 28 Sonstige Bestimmungen  

Absatz 2: „Die Gesellschaft beachtet die 

landesgesetzlichen und kommunalen 

Vorschriften zur Frauenförderung (Lan-

desgleichstellungsgesetz / Frauenför-

derplan) in der jeweils gültigen Fas-

sung.“ 

Anpassung des Absatzes 2: „Die Gesellschaft be-

achtet die landesgesetzlichen und kommunalen 

Vorschriften zur Frauenförderung (Landesgleich-

stellungsgesetz / Frauenförderplan) Gleichstellung 

von Mann und Frau (Landesgleichstellungsgesetz 

/ Gleichstellungsplan) in der jeweils gültigen Fas-

sung.“ 

Diese Änderung folgt der Anpassung der Seman-

tik des Landesgleichstellungsgesetzes NRW aus 

dem Jahr 2016. „Frauenförderpläne“ wurden in 

Nordrhein-Westfalen mit der Änderung des Lan-

desgleichstellungsgesetzes im Jahr 2016 in 

„Gleichstellungsplänen“ umbenannt (GV-NRW, 

12.12.2016, Seite 1052). 


